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Meldungsanhange

Auf den nachfolgenden Seiten werden alle Meldungen
mit unstrukturierten Anhangen aufgefiihrt.
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E finma

In Sachen

Credit Suisse Funds AG, Ziirich, und Credit Suisse (Schweiz) AG,
Ziirich,

betreffend

Genehmigung der Anderungen des Fondsvertrages des ,,Credit Suisse
Real Estate Fund Hospitality“, Anlagefonds schweizerischen Rechts
der Art ,, mmobilienfonds*

hat die Eidgendssische Finanzmarktaufsicht FINMA
verfiigt:

1. Die von der Credit Suisse Funds AG, Zurich, als Fondsleitung, mit
Zustimmung der Credit Suisse (Schweiz) AG, Zurich, als Depotbank,
beantragten Anderungen des Fondsvertrages des ,Credit Suisse
Real Estate Fund Hospitality“, schweizerischer Anlagefonds der Art
Jmmobilienfonds"”, wie sie am 16. Oktober 2020 in der ,Neue
Zurcher Zeitung® sowie im ,Schweizerischen Handelsamtsblatt* als
Publikationsorgane dieses Anlagefonds publiziert wurden, werden
genehmigt.

2. Bei der ausschliesslichen Prifung der Bestimmungen nach Art. 35a
Abs. 1 Bst. a-g KKV stellt die FINMA gemass Art. 41 Abs. 2bis KKV
die Gesetzeskonformitat der beantragten Anderungen der Bestim-
mungen fest.

3. Die genehmigten Fondsvertragsanderungen treten per 1. Januar
2021 in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt durfen Fondsleitung und Depot-
bank nur noch entsprechend angepasste Fondsdokumente verwen-
den.

4, Der vorliegende Entscheid ist fur die Anleger endgultig und wird
diesen durch einmalige Publikation des Dispositivs in der ,Neue
Zurcher Zeitung*“ sowie im ,Schweizerischen Handelsamtsblatt* als
Publikationsorgane dieses Anlagefonds mitgeteilt.

5. Die Verfahrenskosten belaufen sich auf CHF 1‘000.- und werden der
Gesuchstellerin auferlegt. Sie werden mit separater Post in Rech-
nung gestellt und sind innert 30 Tagen nach Rechtskraft dieser Ver-
fugung zu Uberweisen. Die Publikationskosten gemass Ziff. 4 wer-
den ebenfalls der Gesuchstellerin auferlegt.

Bern, 18. Dezember 2020

Eidgenéssische Finanzmarktaufsicht FINMA
Geschaftsbereich Asset Management

Clemens Gahwiler Kresimir Parlov



	Meldungsanhänge : auf den nachfolgenden Seiten werden alle Meldungen mit unstrukturierten Anhängen aufgeführt

